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Stadt Wolgast Beschlussvorlage • StV Wolgast
öffentlich

Geschäftszeichen Datum: Drucksache Nr.

30.01.2023 01-BV 2023-017

Gremium Termin Beratungsergebnis

Stadtvertretung Wolgast 30.01.2023

Annahme Sponsoringleistung Stadtempfang 2023

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung Wolgast beschließt gemäß § 44 Absatz 4 der Kommunalverfassung M-V

i. V. m. der Hauptsatzung § 5 Abs. 3 Ziffer 3 b der Stadt Wolgast

die Annahme der Sponsoringleistungen

der WOWI Wolgast GmbH in Höhe von 1.500,00 €,

der Wärmeversorgung Wolgast GmbH in Höhe von 1.000,00 € und

der Energie Vorpommern GmbH in Höhe von 1.000,00 €

für den Stadtempfang 2023.

Ergebnis der Beratung und Abstimmung: Beschluss Nr.

Gremium

Stadtvertretung Wolgast

Gesetzliche Mitglieder Sitzungsdatum TOP

Beschluss Abstimmung

einstimmig

mit Stimmenmehrheit

abgelehnt

vertagt

laut Vorlage

mit Abweichung

Ja Nein Enthaltung

Gemäß § 24 KV M-V (Mitwirkungsverbot) waren folgende Vertreter von der Beratung und Abstimmung
ausgeschlossen:

Unterschrift Siegel Unterschrift
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Begründung:

Die Stadt Wolgast hat von der WOWI Wolgast GmbH eine Sponsoringleistung in Höhe von 1.500,00 €
erhalten. Die benannte Geldleistung wird zweckgebunden für den Stadtempfang 2023 ausgereicht.

Gemäß § 44 Abs. 4 der Kommunalverfassung M-V i. V. m. § 5 Abs. 3 Ziffer 3 b der Hauptsatzung der Stadt
Wolgast entscheidet über die Annahme von Spenden

 bei Beträgen unter 100 Euro der Bürgermeister,
 bei Beträgen ab 100 bis unter 1.000 Euro der Hauptausschuss und
 bei Beträgen ab 1.000 Euro die Stadtvertretung.

Um Beschlussfassung über die Annahme wird gebeten.

Verfasser: Fischer, Ralf

Sachbearbeiter: Fischer, Ralf (Hauptamt), 13.01.2023
Tel.: 03836-251-132, eMail: Ralf.Fischer@wolgast.de


